
 
E n t w u r f  

 
 

Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2010 
 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514)  hat der Rat der Stadt Monheim am Rhein mit Beschluss vom  
_____________ folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden vor-
aussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und  notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
 im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 75.523.880 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 96.308.750 EUR
  13.852.140 EUR  

im Finanzplan mit  
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 71.537.670 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  86.315.220 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und  
der Finanzierungstätigkeit auf 

7.936.000 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und  
der Finanzierungstätigkeit auf 

7.936.000 EUR

festgesetzt.  
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 
   0 EUR  
festgesetzt. 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 
   1.470.000 EUR  
 festgesetzt. 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
 
    0 EUR  
 
und  
 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
 
   20.784.870 EUR  
festgesetzt. 



 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 
   75.000.000 EUR  
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt: 
 

 1. Grundsteuer  
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 
 

380 v. H.
 1.2 für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf 
 

415 v. H.
    
 2. Gewerbesteuer 

 nach dem Gewerbeertrag 
 

435 v. H.
 
 

§ 7 
 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre            wieder hergestellt. Die dafür 
im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haus-
haltsplans umzusetzen. 
 

§ 8 
 

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des Rates nach § 83 der Gemeindeordnung NRW, wenn sie im Einzelfall 25.000 € überschreiten und 
ihnen keine zur Deckung dieser Ausgaben zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen gegenüberste-
hen. Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bleiben hiervon unberührt. 
 

(2) Die Bewirtschaftung der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Inan-
spruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Stadt-
kämmerers erfolgen. Die Erläuterungen zum Haushaltsplan sind dabei zu beachten. Über Änderungen 
des Verwendungszweckes im Rahmen der Unabweisbarkeit entscheidet bis 10.000 € der Stadtkämme-
rer, darüber hinaus der Haupt- und Finanzausschuss. 
 

(3) Die Wertgrenzen gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO, ab der unter mehreren in Betracht kommenden Mög-
lichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung er-
mittelt werden soll, wird auf 400.000 € festgesetzt. 

 
(4) Auf den im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen können Tarifbeschäftigte und auf den im Stel-

lenplan ausgewiesenen Stellen für Tarifbeschäftigte können Beamte beschäftigt werden. 
 
(5) Die Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind innerhalb der Produkte 

für die einzelnen Bereiche als übertragbar und gegenseitig deckungsfähig anzusehen. 
 
 

Monheim am Rhein, den 25.01.2010 
 

aufgestellt: bestätigt: 
  

(Herrmann)  
Stadtkämmerer 

(Zimmermann) 
Bürgermeister  

 


